Strukturen des Hungers: Blickpunkt Weltagrarhandel 

„Hunger zu stillen“ ist ein fundamentales Bedürfnis eines jeden Menschen, in Nord und Süd, in Ost und West. Kein Mann, keine Frau, kein Kind sollte nachts mit Hunger ins Bett gehen müssen, weder hierzulande, noch auf der Südhalbkugel. Doch die Realität sieht anders aus: Gemäß den letzten Schätzungen der Welternährungsorganisation leiden 842 Millionen (1999-2001) Menschen weltweit an Hunger. Ihr Recht „frei von Hunger zu sein“ wird tagtäglich verletzt. „Freisein von Hunger“ ist jedoch ein zentrales Recht, ein Menschenrecht, das im Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte von 1966 anerkannt ist. 

Recht auf Nahrung heißt konkret, dass Menschen die Möglichkeit erhalten, sich selbst zu versorgen. Dafür hat der Staat Sorge zu tragen. Zum Beispiel indem er für Arbeiter/-innen und Arbeitnehmer/-innen ein adäquates Einkommen gesetzlich festlegt oder indem er Bauern und Bäuerinnen den Zugang zu Land, Saatgut, Krediten etc. ermöglicht. Erst wenn dieses Schaffen geeigneter Rahmenbedingungen nicht ausreicht und einzelne Menschen sich nicht selbst versorgen können (z.B. Kinder und alte Menschen), muß der Staat sich auch direkt darum kümmern z.B. durch Schulspeisungsprogramme, Lebensmittelhilfe o.ä. 

Hunger hat ein ländliches Gesicht

80% der Hungernden leben im ländlichen Raum, paradoxerweise also dort, wo Lebensmittel produziert werden. Die Landwirtschaft stellt für viele Millionen Menschen im Süden eine wesentliche Einkommensquelle dar. Im Durchschnitt sind 56% der erwerbsfähigen Bevölkerung in den Entwicklungsländern in der Landwirtschaft tätig, in Burkina Faso, Ruanda und Burundi sogar über 90%. 

Schaut man sich genauer die von Hunger betroffenen Gruppen an, stellt man fest, dass kleinbäuerliche Familien mit 50% die größte Gruppe der Hungernden ausmachen. Weitere 20% bzw. 8% verteilen sich auf Landlose bzw. auf Menschen, die direkt von natürlichen Ressourcen (Wälder, Fischerei, Weidewirtschaft) abhängig sind. Ähnlich zeigt sich das Bild bei den unterernährten Kindern unter 5 Jahren: 25% leben in Städten, 75% in kleinbäuerlichen und landlosen Familien (viele in abgelegenen Gebieten). Wer Hunger effektiv bekämpfen will, muss also gezielt die Lebensbedingungen dieser betroffenen Gruppen verbessern.

Auch Frauen sind überdurchschnittlich von Armut und Hunger betroffen. Seit den 1970er Jahren ist der Anteil der Frauen, die unterhalb der Armutsgrenze leben, um 50% gestiegen, während zeitgleich der Anteil der Männer um 30% stieg. Die zu beobachtende „Feminisierung“ der Landwirtschaft in vielen Teilen der Welt unterstreicht die bedeutende Rolle der Frauen insbesondere in der Produktion und Verarbeitung von lokalen Grundnahrungsmitteln: 80% der einheimischen Lebensmittel in Afrika werden von Frauen produziert, 50% in Asien und 40% in Latein Amerika. Nationale Gesetze, die Frauen in der Landwirtschaft benachteiligen, oder Handelsregeln und -praktiken, die sich negativ auf die lokalen Märkte auswirken, behindern somit ebenso eine effektive Hungerbekämpfung.

Hunger ist von Menschenhand gemacht

Hunger ist kein naturgegebenes Schicksal, sondern ist von Menschenhand gemacht. Er ist politisch gewollt oder wird zumindest billigend in Kauf genommen in Nord und in Süd. „Mangelnder politischer Wille“ wurde denn auch von der Welternährungsorganisation im Jahr 2001 als ein grundlegendes Hindernis zur Bekämpfung des weltweiten Hungers ausgemacht. Diesen mangelnden politischen Willen zeigen viele Regierungen auch bei der Gestaltung des Weltagrarhandels. Statt sich für faire Regeln im Agrarhandel einzusetzen, wurden Strukturen des Hungers im Weltagrarhandel etabliert. 

Internationale Organisationen wie der Internationale Währungsfonds (IWF), die Weltbank und die Welthandelsorganisation (WTO) tragen mit ihren Auflagen und Regeln zum Hunger bei. Grenzenloser Handel bzw. die Liberalisierung des Handels ist zum Dogma politischen Handelns erhoben worden. Glaubt man den Befürwortern der Handelsliberalisierung, dann führt mehr Handel zu mehr Wachstum und mehr Wachstum zu mehr Wohlfahrt. Handelsliberalisierung wird zum Synonym für Entwicklung. Dieses neo-liberale Kredo mutierte mit den Strukturanpassungsmaßnahmen (siehe unten) des IWF und der Weltbank zum ökonomischen Diktat. Liberalisierung, Deregulierung und Privatisierung bilden den Grundstein dieses Entwicklungskonzeptes. Die Wirtschaft wird damit weder reguliert, noch an sozialen oder ökologischen Zielen ausgerichtet, sondern fällt dem Primat des freien Marktes zum Opfer. Die Kollateralschäden dieses Entwicklungsmodells: verschärfte soziale Ungleichheiten, Verarmungsprozesse und der Raubbau an natürlichen Ressourcen.

Tatort: Internationaler Währungsfonds und Weltbank

Der Internationale Währungsfonds und die Weltbank koppeln seit den 1980er Jahren die Vergabe von Krediten an Regierungen in Entwicklungsländern an Auflagen, die auch die Agrarpolitik dieser Länder betreffen: Öffnung der Märkte, Abbau von staatlicher Unterstützung z.B. für Beratungsdienstleistungen, Infrastruktur, Vermarktung und Privatisierung von staatlichen Vermarktungsstellen. Viele der heute bekannten negativen Auswirkungen für Kleinbauern und die einheimische Nahrungsmittelproduktion gehen wesentlich auf diese sog. Strukturan​passungsprogramme zurück. 

Beispiel Mexiko: Die Liberalisierung des mexikanischen Agrarmarktes führte zu einem steigenden Defizit beim nationalen Nahrungsmittelangebot, zu einem Anstieg von Getreide- und Maisimporten und zu höheren Raten von Unterernährung. Die Öffnung der einheimischen Märkte für ausländische Lebensmittelimporte und die geringere staatliche Unterstützung für Kleinproduzenten reduzierte die Pro-Kopf-Produktion von Getreide in der Zeit von 1980 bis 2000 um 10%. Entsprechend stieg die Abhängigkeit von Importen von 18% auf 43%. Ländliche Gemeinden sind nicht mehr in der Lage, ihren Grundbedarf zu decken. Sie müssen Lebensmittel dazu kaufen, was sie sich vielfach aber nicht leisten können. Unterernährung ist die Folge. 

Tatort: Welthandelsorganisation

Mit der Gründung der WTO 1995 wurden für die Landwirtschaft erstmals internationale Regeln festgelegt, die für alle heute 148 Mitglieder gelten. Die in der letzten Verhandlungsrunde (Uruguay Runde 1986-94) gegebenen Versprechen wurden nicht eingelöst: Kein verbesserter Marktzugang für Entwicklungsländer auf den Märkten der Industrieländer. Kein Umbau von jenen milliardenschweren Agrarsubventionen, die insbesondere der EU und den USA ermöglichen, ihre Agrarüberschüsse zu Dumpingpreisen auf die Märkte im Süden zu bringen und damit die einheimischen Absatzmärkte insbesondere für die Kleinbauern zu zerstören. Ist der Markt zerstört, können diese ihre Produkte nicht länger zu kostendeckenden Preisen oder gar nicht mehr verkaufen. Das Einkommen sinkt, Hunger und Armut sind die Folge. 

Das WTO-Agrarabkommen verlangt zudem den raschen Abbau von Importbeschränkungen im Süden. Für die Entwicklungsländer, die aufgrund knapper Haushalte und hoher Auslandsschulden ohnehin kaum Subventionen zahlen können, entfällt mit den Importbeschränkungen die einzige Möglichkeit, die eigene Landwirtschaft vor dem Weltmarkt zu schützen und den eigenen Bauern und Bäuerinnen ihre Absatzmärkte für ihre produzierten Lebensmittel zu sichern. Die katastrophale Folgen sind von Importen überschwemmte einheimische Märkte und Niedergang der eigenen Landwirtschaft. Entwicklungsländer sind damit immer weniger in der Lage, ihre Bevölkerung mit eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen zu ernähren. Sie werden abhängig von Importen aus dem Norden, die sie sich nicht leisten können und damit z.T. tiefer in eine Verschuldungskrise treiben. 

Faire Regeln im Agrarhandel, damit das Recht auf Nahrung gesichert wird

Derzeit wird das Agrarabkommen neu verhandelt. Die WTO hatte 2001 bei der Ministerkonferenz in Doha eine „Entwicklungsrunde“ versprochen, in der die Anliegen der Entwicklungsländer besonders berücksichtigt würden. Entwicklungsanliegen in das Agrarabkommen integrieren, heißt das Recht auf Nahrung im WTO-Agrarabkommen zu verankern. Die WTO soll damit den Vorrang des Menschenrechts auf Nahrung vor entsprechenden handelsrechtlichen Verpflichtungen im Agrarbereich anerkennen. 

Das zukünftige WTO-Agrarabkommen darf erstens den Handlungsspielraum nicht so begrenzen, dass die Entwicklungsländer nicht mehr in der Lage sind, ihre menschenrechtlichen Verpflichtungen umzusetzen und das Recht auf Nahrung ihrer Bevölkerung zu sichern. Das heißt im Klartext: Entwicklungsländern muss das Recht zugestanden werden, ihre einheimischen Märkte zu schützen und die kleinbäuerliche Produktion gezielt zu unterstützen. 

Zweitens müssen Staaten sicherstellen, dass eigene Politikmaßnahmen das Recht auf Nahrung in anderen Ländern nicht verletzen. Das heißt, dass die Industrieländer ihre Subventionen derart gestalten müssen, dass sie nicht zu Dumping führen, mit all seinen zerstörerischen Auswirkungen für die kleinbäuerliche Landwirtschaft im Süden. 
WTO-Rahmenübereinkommen für die Landwirtschaft: Weichen für mehr Fairness im Agrarhandel gestellt? 

Ende Juli 2004 haben die Mitgliedsstaaten der WTO sich auf ein Rahmenübereinkommen für die Landwirtschaft geeinigt. Während die EU und die USA im Subventionsbereich weitgehende Ausnahmeregelungen für sich herausgeschlagen haben und damit Dumping weiter bittere Realität in vielen Entwicklungsländern bleiben wird, sind die Formulierungen im Bereich Zollabbau positiv etwas offener für Entwicklungsländer gehalten. Erfahrungen bzgl. der Daumenschraubenpraktiken der EU und USA, die fortbestehenden undemokratischen und intransparenten Entscheidungsverfahren in der WTO und das massive Exportinteresse u.a. der EU und der USA zum Wohle ihres Agribusinesss lassen jedoch befürchten, dass letztendlich die Ernährungsgrundlagen der kleinbäuerlichen Familien nicht durch das Agrarabkommen abgesichert werden, sondern im Gegenteil sie noch mehr als heute Billig- und Dumpingimporten ausgesetzt werden, mit denen sie nicht konkurrieren können. Bis zur nächsten WTO-Ministerkonferenz in Hong Kong im Dezember 2005 wird über die einzelnen gesetzlichen Regelungen verhandelt, die sich an den Eckpunkten des Rahmenübereinkommens orientieren werden. 

Das Scheitern der Ministerkonferenz in Cancún - wie zuvor auch der Ministerkonferenz in Seattle 1999 – haben allerdings gezeigt, dass eine breite Mobilisierung und vielfältige Aktionen weltweit sowie eine kritische Präsenz von sozialen Bewegungen und Nichtregierungsorganisationen in Nord und Süd bei den Ministerkonferenzen den Entwicklungsländern in den Verhandlungen den Rücken stärken können und Entwicklungsanliegen stärker ins Zentrum der Diskussionen bringen. Die Welthandelskampagne Gerechtigkeit jetzt! mit Trägerorganisationen aus dem kirchlichen, gewerkschaftlichen, Umwelt- und Entwicklungsbereich rufen zur Teilnahme an einer internationalen Aktionswoche vom 9.-16.4.2005 auf. Weitere Infos unter www.gerechtigkeit-jetzt.de oder www.april2005.org. Beteiligen Sie sich und setzen Sie sich dafür ein, dass die Bekämpfung von Hunger und Armut bei den WTO-Agrarverhandlungen nicht unter den Tisch fällt!
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